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WEGWEISER AGRARPORTAL HESSEN 
Wichtig zur Bearbeitung  
 

- Wenn Sie die Bearbeitung starten ist es wichtig, dass Sie am Anfang der 

Perlenkette (Persönliche Daten) beginnen 

 
- Wenn Ihr Agrarportal nicht auf der ersten Seite startet, dann haben sie 

folgende Möglichkeiten: 

• Möglichkeit 1: 

Sie gehen von dem jeweiligen Schritt in der Perlenkette zurück auf 

Persönliche Daten. Bei der Bearbeitung klicken Sie immer auf 
„Weiter“ um keinen Teilschritt auszulassen 

 

• Möglichkeit 2: 

Sie folgen unserer Anleitung und klicken hier:  

Wie komme ich auf die erste Seite im Antrag?  
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Wollen Sie wieder auf diese Seite (Inhaltsverzeichnis) 

zurück  klicken Sie auf diesen Button 

Sie können auf jeden Punkt  klicken und kommen auf die entsprechende Seite  
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1. Persönliche Daten 

Bitte überprüfen Sie alle auf dieser Seite vorgegebenen persönlichen Daten auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit! 

Sollten sich hier Änderungen ergeben haben, tragen Sie diese ein. 
Achten Sie darauf, dass Sie alle mit * gekennzeichneten Pflichtfelder korrekt ausfüllen. 
 
 

  
  

Sie benötigen eine gültige E-Mail Adresse! 
Sollte bei Ihren Persönlichen Daten keine E-Mail Adresse vorgetragen sein, müssen Sie Ihre gültige 
E Mail Adresse eintragen (Pflichtfeld)! 

Um künftig weiterhin Ihr Passwort per E-Mail zurückzusetzen, denken Sie bitte daran eine gültige 
E-Mail Adresse im bestätigten Kommunikationskanal der HIT/ZID zu hinterlegen. Hier finden Sie:  

Anleitung Email Adresse ändern HIT/ZID 

Bitte machen Sie unten im Formular die für Sie zutreffenden Angaben zu Ihren 
Steuernummern (mindestens eine Eingabe erforderlich)! 

 

https://www3.hi-tier.de/HitCom/login.asp
https://www2.hi-tier.de/HitCom/download/Anleitung%20-%20%20Best%C3%A4tigter%20Kommunikationskanal%20-%20PIN.pdf
https://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/files/upload/Anleitung%20E-Mail-Adresse241024_Hor.pdf
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2. Anleitung zu den neuen Angaben zu Kleinst-, Kleinen- oder Mittleren 

Unternehmen (KMU) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

Die Angabe von Kleinst-, Kleinen- oder Mittleren Unternehmen (KMU) ist im Anhang I Art. 1 der VO 
(EU) Nr. 2022/2472 geregelt (Seite 72 des PDFs) und wird ab sofort als Pflichtangabe beim 
Gemeinsamen Antrag (Agrarportal), im Formular „Persönliche Daten“ abgefragt. 
Einmal ausgefüllt, bleiben die Eintragungen erhalten. Sollte sich an den Angaben nichts ändern, 

muss auch keine Eintragung erfolgen. 

Die Erfassung ist eingebettet zwischen der Abfrage der Steuernummern und der Abfrage zur 

Unternehmensstruktur. 

NEU! 

 

 

Im ersten Schritt muss als Pflichtfeld angehakt werden, dass Falschangaben 

subventionsrechtlich verfolgt werden. 
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Unternehmen ist kein KMU, wenn: 

• Es mehr als 250 Mitarbeiter* beschäftigt 

• Es einen Jahresumsatz** von mehr als 50 Mio. Euro erzielt oder die Jahresbilanzsumme 
sich auf mehr als 43 Mio. Euro beläuft 

• 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte direkt oder indirekt von öffentlichen 
Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts kontrolliert werden. Dies ist z.T. bei 
Betrieben mit universitärer Beteiligung der Fall. 

 

*Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten Lohn- und Gehaltsempfänger sowie mitarbeitende 
Eigentümer und Teilhaber. Auszubildene und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Mutterschafts- und 
Elternurlaub werden nicht hinzugezählt. 

**Beim Jahresumsatz handelt es sich um Einnahmen aus Verkauf von Produkten und 
Dienstleistungen (ohne Umsatzsteuer und andere indirekte Steuern). 
 

 

Anschließend kommt die wichtige Abfrage, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt, oder 

nicht.  

 

• Wählen Sie „Nein“, dann liegt keine wirtschaftliche Tätigkeit gemäß Anhang I Art. 1 
der VO (EU) Nr. 2022/2472 vor, ist nichts weiter auszufüllen. 

 

• Wählen Sie „JA“, dann liegt eine wirtschaftliche Tätigkeit gemäß Anhang I Art. 1 der 

VO (EU) Nr. 2022/2472 vor und es sind weitere Felder auszufüllen. 

 
Die überwiegenden Betriebe müssen hier ein „JA“ ankreuzen, da jeder Landwirt eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt! 

 



M E R K B L A T T  

 

  

 

Inhaltsverzeichnis 

Seite 5 von 57  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollte das erste Feld zutreffend sein, kommt eine weitere Auswahl, bei der wieder 

eine Auswahl getroffen werden muss. 

Hier ist eins der drei Felder anzuhaken, je nachdem welches zutreffend ist. 

Wurde hier eine Auswahl getroffen, sind die Angaben zu Unternehmen vollständig 

ausgefüllt und der Stepper wird grün, sofern alle anderen Pflichtangaben vollständig 

sind. 

Sollte das zweite oder dritte Feld zutreffend sein, ist die Angabe vollständig. 
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3. Aktiver Betriebsinhaber 

Einen Anspruch auf Direktzahlungen haben nur aktive Betriebsinhaber*innen. 
Einer der folgenden Nachweise muss hierfür erbracht werden:  

Achtung: Frist bis zum 15.05.2026! 

 
 

Nachweis für Betriebe über 5000€ Direktzahlungen → Unfallversicherung (z.B 

SVLFG) 

Bei Mitgliedschaft in einer Unfallversicherung, kreuzen Sie den Punkt an und treffen Sie Ihre Auswahl. 
 

Hierzu laden Sie bitte den aktuellen BG-Beitragsnachweis (nicht älter als 2025), welcher zwingend auf 
Ihren Namen ausgestellt sein muss, hoch! (Antragssteller und BG- Mitglied müssen identisch sein)! 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Haben sich zum Vorjahr keine Änderungen ergeben, dann können Sie mit dem Antragskreuz: 

„Es haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen bezüglich meines 

Versicherungsstatus ergeben“  
- Das erneute Einreichen eines Beitragsbescheides ist, damit nicht notwendig! 
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Nachweis für Betriebe unter 5000€ Direktzahlungen 
 

 
 

 
Wenn Sie weniger als 5000,-€ (vor Sanktionen) im Jahr 2025 erhalten haben, machen Sie einen Haken in 
das dafür vorgesehene Feld und der Punkt Aktiver Betriebsinhaber ist fertig bearbeitet. 
 

Wie kann man herausfinden wie viele Direktzahlungen man hat? 
 
Zu den Direktzahlungen zählen EGS, UES, JES, ZMK, ZSZ sowie alle Öko-

Regelungen. 

 
1. Agrarportal öffnen und den Reiter „Meine Dokumente“ öffnen 

 
 

 
2. Bescheide auswählen  
 

 

 
 

3. Möglicher weise befindet sich ihr Bescheid im Vorjahr dann muss die Jahreszahl geändert werden. 

 
   

Abkürzung Bedeutung 

EGS Einkommensgrundstützung 

UES Umverteilungseinkommensstützung 

JES Junglandwirte-Einkommensstützung 

ZMK Zahlung für Mutterkühe 

ZSZ Zahlung für Mutterschafe und -ziegen 

Antragsjahr des Bescheides 
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 Neuantragsteller oder haben im Jahr 2025 keinen Gemeinsamen Antrag 

Machen Sie in diesem Feld einen Haken, multiplizieren Ihre Antragsfläche mit 225,- €.  
 

Sollte der Betrag höher als 5000,- € sein, müssen Sie Nachweis → Unfallversicherung (z.B SVLFG) 

erfüllen! (Siehe Seite 3) 

 
 

 

 

Sollte einer dieser folgenden Punkte auf Sie zutreffen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.  

 

Ansprechpartner: Sabine Böhle 05631/954-1830  
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4. Direktzahlungen 

Um die Einkommensgrundstützung zu erhalten, müssen Sie den Haken im u. a. Feld setzen und versichern, 
dass Ihnen die Flächen zur Verfügung stehen und Sie diese bewirtschaften! 

Ist Ihr Betrieb einer zertifizierten Kontrollstelle angeschlossen, dann setzten Sie im Feld „Erklärung zu 
ökologisch/biologischer Produktion“ einen Haken bei gesamtbetrieblich. 
Im nun geöffneten Feld geben Sie bitte die Art sowie den Gültigkeitszeitraum Ihres Zertifikates ein. 
Wenn Sie auf den Button „Datei auswählen“ klicken, können Sie Ihr Zertifikat als PDF-Dokument hochladen. 

 

  

Auszufüllen von Betrieben in 
ökologischer Produktion 

Zertifikat gemäß Artikel 35 hier hochladen 
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Beispieldatei eines Zertifikates gemäß Artikel 35 
Hier können Sie Ihr Zertifikat online suchen: https://www.bioc.info/Zertifikat_suchen 

   

WICHTIG: 

Im Antragsjahr 2025 muss das 
Zertifikat das komplette Jahr gültig 

sein (01.01.2026 - 31.12.2026) 

Gegeben falls muss das Zertifikat 
vom letzten Jahr abgegeben werden. 

 

WICHTIG: 

Im Antragsjahr 2026 muss das 

Zertifikat das komplette Jahr gültig 
sein (01.01.2026 - 31.12.2026) 

Gegebenenfalls muss das Zertifikat 
vom letzten Jahr abgegeben werden. 

https://www.bioc.info/search/producersearch
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Beispieldatei einer Ersatzbescheinigung:  
Dieses gilt für Umstellungsbetriebe 
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Sind Sie Hanf-, oder Hopfenerzeuger, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
Ansprechpartner: Nicole Schwarzer 05631/ 954-1826 

 
Beantragen Sie Agroforstsysteme, machen Sie die erforderlichen Angaben. 
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Um die Umverteilungsgrundstützung bis zu 60 ha zu erhalten, setzen Sie im unten aufgeführten Feld den 
Haken. 
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4.1 Junglandwirte-Einkommensstützung 

Möchten Sie die Junglandwirte Einkommensstützung beantragen, setzen Sie den Haken. 
 

Haben Sie bereits in 2022 oder früher die Junglandwirteprämie erhalten, machen Sie im darunter 

liegenden Feld ein Haken bei „Ja“, dann wird die Prämie bis zum Ablauf der fünf Jahre, auch ohne Nachweis 
weitergezahlt (Bestandsschutz).  
 

Hier ist die Eingabe des Datums der erstmaligen Niederlassung erforderlich!  
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Beantragen Sie die Junglandwirteprämie ab 2023 zum ersten Mal, wählen Sie bei der ersten Frage „Nein“ 
und es öffnet sich ein Fenster. Dort machen Sie die auf Sie zutreffenden Angaben und laden Sie den 

erforderlichen Qualifikationsnachweis hoch. 

 
Ansprechpartner: Christiane Mütze 05631/954-1842  
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4.2 Öko-Regelungen 

Hier setzen Sie einen Haken bei den Öko-Regelungen, die Sie beantragen möchten. 

 
 

 
Ansprechpartner: Nicole Schwarzer 05631/954-1826  

  

Bei Beantragung von „ÖR“ hier anklicken und im Flächen- und Nutzungsmachweis anklicken 
(Spalte „Interventionen“) 
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5. Gekoppelte Einkommensstützung 

Um die gekoppelte Einkommensstützung für Mutterkühe zu beantragen, setzen Sie den Haken. Die 
Daten werden automatisch von der HIT in der Tabelle vorgetragen. Beantragte Tiere müssen vor dem 

Haltungszeitraum (15.05. – 15.08.) mind. einmal gekalbt haben. Überprüfen Sie die angegebenen 
Ohrmarken noch einmal genau; fälschlich beantragte Tiere können zu Sanktionen führen.  
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Erstkalbinnen, die aufgrund einer Totgeburt in HIT nicht als Mutterkuh verzeichnet sind, müssen händisch 
bei „Zeile hinzufügen“ in den Antrag aufgenommen werden. Der erforderliche Kalbungsnachweis wird in der 

entsprechenden Spalte bei „Datei hochladen“ hinzugefügt. 

 

Verpflichtende Angabe 

Neues Tier hinzufügen 
Rot hinterlegte Felder 
haben einen Fehler Kalbungsnachweis hier 

hochladen 
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Wenn Sie ein Tier mit einer Ohrmarke eines anderen Herkunftslandes beantragen möchten, müssen Sie in 
der Spalte Herkunftsland das entsprechende Land auswählen.  

 

 
 

 
 

 
Unter der Tabelle sind drei Pflichtfelder auszufüllen: 

 
  

Hier das Land 

auswählen 
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Um die gekoppelte Einkommensstützung für Mutterschafe und -ziegen zu beantragen, setzen Sie den 
Haken. Die Ohrmarken müssen händisch eingegeben werden; sie können aber auch aus einer Excel-Tabelle 

kopiert werden. Überprüfen Sie die angegebenen Ohrmarken noch einmal genau; fälschlich beantragte Tiere 

können zu Sanktionen führen. Der Haltungszeitraum ist vom 15.05. bis 15.08.  

 
 
 
 

Wenn Sie ein Tier mit einer Ohrmarke eines anderen Herkunftslandes beantragen möchten, müssen Sie in 
der Spalte Herkunftsland das entsprechende Land auswählen. 

 

  

Ohrmarken-Nummern 
können aus Excel-Tabelle 

eingefügt werden  
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Ansprechpartner: Annica Mangel 05631/954-2376  
 

  

Hier das Herkunftsland 

auswählen Verpflichtende Angabe 
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6. Flächenbezogene Maßnahmen 

AGZ 
Beantragung der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) für mind. 3 ha förderfähige Kulturen  
(s. Merkblatt Gemeinsamer Antrag WIBank) 

 

 
Ab 2025 ist neu, dass ausschließlich hessische benachteiligte Gebiete förderfähig sind. Flächen, die 

außerhalb Hessens liegen, müssen in dem entsprechenden Bundesland beantragt werden, in dem die Fläche 
liegt. Betriebe mit Betriebssitz außerhalb Hessens können ihre hessischen Flächen über den Gemeinsamen 

Antrag beantragen. 

 
Ansprechpartner: Christoph Brand 05631/954-2302  
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6.1 HALM2 Auszahlung 

Beantragung der Auszahlung für das HALM2-Programm (Agrarumwelt -und Landschaftspflege-

Maßnahmen) → alle Antragsteller, die eine bestehende HALM-Verpflichtung haben, kreuzen die jeweilige(n) 

Maßnahme(n) an: 
 

 
 
Ansprechpartner: Lena Schmitt 05631/954-2371 

 
 

HALM2-Verpflichtungen bitte unbedingt jedes 

Jahr angeben (Auszahlungsantrag), wenn 

diese beim letzten HALM-Antrag beantragt 

wurden 
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7. Flächen- und Nutzungsnachweis 

Wenn Sie Ihren Flächen- und 
Nutzungsnachweis gestartet haben, 
kann es je nach Flächenumfang Ihres 

Betriebes einige Minuten dauern, bis all 

Ihre Flächen geladen werden. 

 

Wenn dieser Schritt erfolgreich 
ausgeführt wurde, öffnet sich folgende 
Antragsmaske: 

 

• Im oberen Teil sind die Luftbilder 
und Kulissen zu finden 

 

 

• Im unteren Teil Ihr Flächen- und 
Nutzungsnachweis 

 
  

Antragsschläge und Luftbilder sichtbar 

ab Maßstab: < 1:20.000  
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Die unterschiedlichen Kulissen 
können Sie über den grün 

markierten Button aufrufen und 

Ihre Auswahl einzeln anhaken.  

Empfehlung: Bitte haken Sie nicht 
zu viele Layer auf einmal an, damit 

das Bild nicht unübersichtlich wird. 
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Einen Überblick über die Kulissen finden Sie hier: 
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Die Werkzeuge zur Bearbeitung Ihrer Flächen finden Sie hier. Wenn Sie mit der Maus über die einzelnen Buttons fahren, werden Ihnen die Funktionen auch 
angezeigt.  
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Im unteren Teil befinden sich mehrere Kartenreiter. Der jeweilige aktive Kartenreiter ist farblich gelb hinterlegt. 
 

Bitte überprüfen Sie den Kartenreiter Schläge auf Vollständigkeit 

(Sind alle Schläge aufgeführt)? 

 
Im Kartenreiter Landschaftselemente sollten alle von Ihnen 

beantragten LE’s gelistet sein. 
 

Der Kartenreiter HALM sollte mit den Flächen Ihrer aktuellen HALM 
2 Verpflichtung (flächenbezogen) gefüllt sein. Geänderte oder neue 
Flächen der HALM 2 Verpflichtung, können Sie in Ihren Kartenreiter 

Schläge übernehmen.  
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Beantragen Sie eine Öko-Regel müssen Sie folgendes beachten: 
Tragen Sie in der Spalte 5 den Nutzungscode ein und haken Sie in der Spalte 7 (Interventionen) die von Ihnen auf diesen Schlag beantragte Öko-Regel 

in der Tabelle (siehe unten) an.  

Die von Ihnen beantragten Programme der Einkommensgrundstützung werden in der Spalte Interventionen angezeigt (EGS, UES, JES, AGZ, ÖR2, ÖR 4, ÖR 7), 

sobald Sie die entsprechenden Programme im Formularteil (z. B. Basisförderung: EGS+UES) beantragt haben. Ggf. müssen bei Förderungen für Einzelflächen 
(1a, 1b, 1c, 1d, 3, 5, 6) die Interventionen manuell ausgewählt werden – auch hier ist zuvor die Beantragung im Formularteil notwendig. 
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Auswahlmöglichkeiten in der Spalte Interventionen: 
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Öko-Regeln 1a und 1b  

 
 
 

 
Werden die Öko-Regeln 1a und 1b beantragt, müssen Sie diese in der Spalte 7 (Interventionen) anhaken. Beantragen Sie den gesamten Schlag, 

müssen Sie nichts weiter machen. Wird der Schlag geteilt, müssen Sie die Geometrie neu einzeichnen. 
  

Saatgutbeleg für Öko-Regelung 1a bei der Bewilligungsstelle einreichen 
ga@lkwafkb.de  Bitte Personenident angeben! 

Kennzeichnung der ÖR 1a Brache als 
„Selbstbegrünung“ oder „aktive Begrünung“? 
 

• Aktive Begrünung: nur wenn Fläche von Herbst 
2025 bis zum 31.03.2025 unter Verwendung 

einer Saatgutmischung mit mind. 5 krautartigen 

zweikeimblättrigen Arten aktiv begrünt wurde. 

Entsprechender Saatgutbeleg ist bis zum 
31.05.2026 als Nachweis einzureichen. 
 

• Selbstbegrünung: alle Brachen, die vor Herbst 

2025 aktiv mit Aussaat angelegt wurden. 
Altbrachen bitte als Selbstbegrünung 

Kennzeichen, so ist kein Saatgutbeleg 
erforderlich. 

 

 

mailto:ga@lkwafkb.de
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Beantragen Sie zum Beispiel die Öko-Regel 1d (Altgrasstreifen) auf einer Grünlandfläche, füllen Sie zuerst die Spalte 8 (Interventionen) aus und klicken 
anschließend auf den Kartenreiter ÖR-Flächenobjekt. Hier ist nun die ausgewählte Fläche blau hinterlegt. Klicken Sie nun auf den Button  

Öko-Regelung einzeichnen. 
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Wenn Sie das Einzeichnen beendet haben, kommt u. a. Abfrage. Bitte bestätigen Sie diese mit „Ja“, damit die Zeichnung übernommen/gespeichert wird. 
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Der von Ihnen eingezeichnete Altgrasstreifen (siehe Schraffierung) ist nun unten in der Tabelle aufgelistet. Bitte geben Sie in Spalte 3 den Code für 
Nutzung (hier: Altgrasstreifen in Dauergrünland (ÖR 1d)) an. Hier sind alle Öko-Regeln hinterlegt, die Sie hier einzeichnen können! 

Beachten Sie: Mindestgröße 0,1 ha, max. 20 Prozent 

der Schlaggröße. Bleibt vor der Nummer in der Tabelle 

ein roter Punkt, muss evtl. die Größe über den Button 
„Öko-Regel bearbeiten“ angepasst werden. 
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Infos zu weiteren Spalten: 

Spaltennummer Bezeichnung Erklärung  

10 Begrünung bei ÖR1a • Selbstbegrünung (keine Vorgabe) 

• Aktive Begrünung mit mind. 5 krautartigen zweikeimblättrigen: Aussaat bis zum 31.03.2026 
und Saatgutbeleg (Vorgabe beachten!) bis 31.05.2026 beim Fachdienst einreichen 

Saatgutliste ÖR 1a und ÖR1b 

11 Kategorie der 

Saatgutmischung bei ÖR 1b 

Bei Blühstreifen oder -flächen (ÖR 1b) geben Sie hier die Kategorie der Saatgutmischung an. Die 

zulässigen Arten für Saatgutmischungen sowie die Kategorie finden Sie hier: 

https://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/ÖR1b 
  

12 Aussaatjahr der 
Saatgutmischung bei ÖR 1b 

Bei Blühstreifen oder -flächen (ÖR 1b) geben Sie hier das Aussaatjahr der Saatgutmischung an 

14 Mindestbodenbedeckung 
Herbst 2026 (GLÖZ 6) 

In dieser Spalte tragen Sie die Art der Mindestbodenbedeckung in sensiblen Zeiten (GLÖZ 6) ein 
- Um die GLÖZ 6 zu erfüllen muss man nicht zwangsläufig hier eine Angabe tätigen. 

- Aber die Verpflichtungen der Mindestbodenbedeckung (GLÖZ 6) sind in der Praxis 

einzuhalten.   

https://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/GLÖZ6  
 

15 Fruchtwechsel (GLÖZ 7) Hier tragen Sie die Art des Fruchtwechsels im aktuellen Jahr ein: 
- Änderung der Hauptkultur von 2025 zu 2026 (kein Eintrag in dieser Zeile nötig) 

- Zwischenfrucht  

- Untersaat 

https://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/GLÖZ7 

 

https://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/files/upload/Saatgut%20%C3%96koregel%201a%20und%201b.pdf
https://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/files/upload/20260209_%C3%96R1bc.pdf
https://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/files/upload/20260320_GL%C3%96Z6.pdf
https://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/files/upload/20260320_GL%C3%96Z7.pdf
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Nutzungsberechtigung hochladen 

Im Kartenreiter „Schläge“ in Spalte 26 müssen Sie nur dann eine Nutzungsberechtigung hochladen oder vorlegen, wenn die Fläche in den letzten drei 

Jahren oder länger nicht beantragt war. Möglichkeit des Nachweises ist z. B. ein Pachtvertag (Leer Formular Pachtvertrag). 

Erforderlich sind Nachweise auch dann, wenn Sie einen Schlag um mehr als 10 Prozent oder 2000 m² vergrößern und diese vergrößerte Fläche nicht in den 
letzten drei Jahren beantragt war! 

  

https://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/files/upload/Pachtvertrag.pdf
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Bitte überprüfen Sie: 
In der weiteren Bearbeitung Ihres Flächen- und Nutzungsnachweises gehen Sie die Spalten 1 – 29 durch und machen, sofern erforderlich, die notwendigen 

Eintragungen. Kontrollieren Sie auch Ihre Schlaggeometrien anhand der neuen Luftbilder und nehmen Sie ggf. Korrekturen vor! 
 

 

Nach Bearbeitung ihres Flächen- und Nutzungsnachweises gehen Sie auf den Button Zurück zum Gemeinsamen Antrag. 
Dann können Sie die Bearbeitung des Gemeinsamen Antrages fortführen und abschließen.  
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8. Antrag abgeben 

Nach der erfolgreichen Bearbeitung Ihres Antrags können Sie diesen abgeben. Mit dem Bestätigen des "Abgeben"-Buttons geben Sie Ihren Antrag 
endgültig ab. Nach der endgültigen Abgabe erhalten Sie eine Bestätigungs-Email!  

Sie können auf dieser Seite überprüfen: 

- Beantragte Maßnahmen 

- Hochgeladene Dokumente 

- Offene Plausibilitätsmeldungen 
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Sie können auf dieser Seite überprüfen: 

- Beantragte Maßnahmen 

- Hochgeladene Dokumente 

- Offene Plausibilitätsmeldungen 

Rote 

Plausibilitäten 
müssen erledigt 

werden  

Gelbe/Weiche 
Plausibilitäten 

sollten 
betriebsindividuell

überprüft werden 

Hochgeladene 

Dokumente 
überprüfen! 

Blaue 

Plausibilitäten sind 
Hinweise und 

sollten beachtet 

werden 
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Erklärung Perlenkette 

 

 
• Perlenkette sollte im Regelfall grün sein 

• Die farbliche Erscheinung der Perlen steht im Zusammenhang der offenen Plausibilitäten (Gelb und Rot) 

• Bei gelben Plausibilitäten und blauen Plausibilitäten ist die Abgabe möglich, sollte dennoch betriebsindividuell überprüft werden 

Änderungen nach der ersten Abgabe sind nur gültig, wenn Sie den Antrag erneut abgeben! 
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9. Weitere Funktionen Agrarportal Hessen 
Das Agrarportal Hessen bietet neben der Antragsabgabe noch viele weitere Möglichkeiten: Man kann 

Dokumente zum Gemeinsamen Antrag herunterladen, Nachrichten abrufen, die  
Betriebsübersicht einsehen, Kontaktdaten des Zuständigen Amtes aufrufen oder die Persönlichen Daten 
abgleichen.   

 

9.1. Dokumente herunterladen 

1. Meine Dokumente auswählen 
2. Das gewünschte Antragsjahr auswählen 
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3. Gewünschtes Dokument auswählen 

 
4. Heruntergeladenes Dokument aufrufen 

 
 

 

 

 
 

 

  

= Informationen der WiBank sind mit einem Stern gekennzeichnet  

1.  

In diesem Beispiel wird der 

Chrome Browser verwendet 

  

2. 

1. 

2.  
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9.2. Nachrichten abrufen 

1. Meine Nachrichten auswählen 

2. Alle Nachrichten auf einmal oder Themenbereiche auswählen  
1. Überlappungen 

2. Flächenmonitoring  
3. Fotoaufträge 
4. Verwaltungskontrolle  

5. Prüfberichte  

6. Informationen  

7. Rückmeldung der BWS (Bewilligungsstelle) 

 

 

 
 

 

 
  

Empfehlung ist, regelmäßig in 

diese Nachrichten zu schauen    
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9.3. Betriebsübersicht  

1. Betriebsübersicht auswählen  

2. Betriebsübersicht drucken  
3. Flächeninformationen aufrufen  
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9.4. Kontaktdaten des Zuständigen Amtes 

aufrufen 
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9.5. Persönliche Daten abgleichen 

In diesem Bereich können Sie die Persönlichen Daten abgleichen, eine Bankbestätigung 

hochladen oder die Steuernummer eintragen.  
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Handynummer sollte eingetragen werden, wenn Sie eine besitzen 

Neue E-Mail Adresse muss bestätigt werden  

Anleitung E-Mail-Adresse ändern in der HIT/ZID 
(bestätigten Kommunikationskanal) 

https://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/files/upload/20260325_Anleitung%20E-Mail-Adresse_Hor.pdf
https://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/files/upload/20260325_Anleitung%20E-Mail-Adresse_Hor.pdf
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Nur eine Angabe ist 
erforderlich! 

Infos zum Nachweis Ihrer Bankverbindung  

https://www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de/files/upload/NACHWEIS%20IHRER%20BANKVERBINDUNG.pdf
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10. Wie komme ich auf die erste Seite im Antrag? 

Willkommensseite 

Nach der Bearbeitung melden Sie sich ab und beim nächsten Anmelden landen sie nicht auf der 

Willkommensseite! Was sollen Sie nun tun? 
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Wenn Sie diese Schritte durchgeführt 

haben, können Sie sich neu im 

Agrarportal anmelden.  

Jetzt landen sie wieder auf der 

Willkommensseite. 

 


